
BEBAUUNGSPLAN „SOLARPARK AM LEIMERSBRUNNENHANG“ 
IN DER STADT OTTWEILER, STADTTEIL OTTWEILER 

 
BEKANNTMACHUNG DER FRÜHZEITIGEN  

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
 

Der Stadtrat der Stadt Ottweiler hat in seiner Sitzung am 05.03.2020 gemäß § 1 Abs. 3 und 

§ 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Bebauungsplan „Solarpark Am Leimersbrunnenhang“. 

aufzustellen.  

 

Die Stadt Ottweiler beabsichtigt mit der vorliegenden Planungsmaßnahme die Schaffung der 

planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Errichtung eines Solarparks im Stadtteil 

Ottweiler. 

 

Dieser dient der regenerativen Erzeugung von Strom und der gleichzeitigen Reduzierung 

des Verbrauchs fossiler Energieträger. Gemäß der Verordnung zur Errichtung von Photovol-

taik (PV) auf Agrarflächen - VOEPV, vom 27. November 2018, die der Landtag des Saarlan-

des verabschiedet hat, soll im Rahmen der Energiewende der Anteil der Photovoltaik an der 

Bruttostromerzeugung im Saarland erhöht werden, um die Umstellung der Energieversor-

gung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen. Der gesamte Geltungsbereich des 

geplanten Solarparks besteht aus Flächen, die gem. der v.g. Verordnung als benachteiligte 

Agrarflächen festgelegt wurden.  

 

Der geplante Solarpark ist ca. 8 ha groß. Der Geltungsbereich befindet sich südöstlich des 

Stadtteils Ottweiler und nördlich angrenzend zum Feldwirtschaftsweg „Hangarder Weg“. Der 

Bereich ist im Norden und Osten von Waldflächen, im Süden und Westen von landwirtschaft-

lichen Flächen umgeben und wird heute landwirtschaftlich genutzt. 

 

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 BauGB (Außenbereich). 

Danach ist die Planung nicht realisierungsfähig. Deshalb bedarf es der Aufstellung eines 

Bebauungsplanes. 

 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Ottweiler stellt den Geltungsbereich als Fläche für die 

Landwirtschaft dar. Der nördliche Teilbereich wird zudem als Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahme dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan widerspricht damit dem Entwicklungsge-

bot nach § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln sind. Aus diesem Grund wird für den Geltungsbereich des Bebauungsplans der 

rechtswirksame Flächennutzungsplan im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB teilgeän-

dert. 

 

Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, in der Fassung der Bekanntmachung 03. November 2017 (BGBl. 

I S. 3634), unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Änderungen, wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht, dass die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer Offenlage 

des Bebauungsplanentwurfes in der Zeit vom 16.03.2020 bis einschließlich 16.04.2020 

durchgeführt wird. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung 

(Teil A), dem Textteil (Teil B), der Begründung und einer Kurzfassung des Umweltberichtes, 

ist während der Dienststunden im Rathaus der Stadt Ottweiler, Amt für Stadtentwicklung und 

Umwelt, Zimmer 20 , einsehbar. 



 

Die auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich über das Internetportal der Stadt Ottweiler 

(www.ottweiler.de) und über das zentrale Internetportal des Landes (https://www.uvp-

verbund.de/kartendienste) elektronisch abrufbar. 

 

Der Umweltbericht gem. § 2a BauGB wird nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der 

Nachbargemeinden gem. § 3 Abs. 1 BauGB, § 4 Abs. 1 BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB 

fertiggestellt. 

 

Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen schriftlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch per E-Mail an die Email-Adresse: stadtentwick-

lung@ottweiler.de vorgebracht werden, nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen 

können bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 

 

Ottweiler, 09.03.2020 

 

(Holger Schäfer) 

Der Bürgermeister 

 

 

Lageplan, o.M. 
 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Solarpark Am Leimersbrunnenhang“ und der Tei-
länderung des Flächennutzungsplans in der Stadt Ottweiler, Stadtteil Ottweiler.  
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